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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Vorlage-Nr:

Datum:

Ansprechpartner/in:

VO/2020/389

25.05.2020

Mönke, Christina

Mitteilungsvorlage

- öffentlich - 

Fachdienst Kinder, Jugend, Sport

Bearbeiter/in: Mönke, Christina

Erstattung von Elternbeiträgen nach dem "Letter of Intent"
vorgesehene Beratungsfolge:
Datum Gremium Zuständigkeit

Sachverhalt: 
Die Landesregierung und die kommunalen Spitzenverbände haben vereinbart, den 
Eltern die Elternbeiträge für die Betreuung in Kindertagesstätten und in der 
Kindertagespflege – unabhängig davon, ob eine Betreuung stattfand – zu erstatten.
Zunächst waren 2 Monate vorgesehen, später wurde eine Erstattung von 3 Monaten 
zugesichert.
Der Kreis und der kreisangehörige Bereich werden die Einnahmeausfälle 
(Kostenbeiträge Kita, Tagespflege, Sozialstaffel) erfassen und nach dem 
abgestimmten Verfahren an das Land zur Erstattung übermitteln.
Zum Verfahren wird auf die Anlagen verwiesen.
Die Städte, Ämter und Gemeinden werden über das Verfahren informiert und 
müssen die Abwicklung mit den freien Trägern von Kindertagesstätten vor Ort 
steuern.

Finanzielle Auswirkungen: 
Keine, das Land hat eine vollständige Erstattung zugesichert.

Anlage/n: 





 

 

 

 

Vereinbarung 

zwischen 

dem Städteverband Schleswig-Holstein, 

dem Schleswig-Holsteinischen Landkreistag und 

dem Schleswig-Holsteinischen Gemeindetag 

zum 

Kostenausgleichsverfahren gem. § 25c KitaG und 

Ziffer B des Letter of Intent vom 09.04.2020 

 

 

 

  

Auf der Grundlage des zwischen den Kommunalen Landesverbänden und dem 

Sozialministerium des Landes Schleswig-Holstein abgeschlossenen „Letter of Intent“ vom 

09. April 2020 vereinbaren die Kommunalen Landesverbände folgendes Verfahren zum 

Kostenausgleichsverfahren für die dreimonatige Beitragsfreistellung in der 

Kindertagesbetreuung. 

 

 

§ 1  Datenerfassung 

 

(1) Die Standortgemeinden erfassen die tatsächlich erstatteten Elternbeiträge für Krippen-, 

Kita-, und Hortbetreuung an Einrichtungsträger oder Eltern (Netto-Beiträge*) ohne 

Verpflegungskosten in einer einheitlichen Tabelle (Ziffer B. 2 LoI) 

 

(2) Die örtlichen Jugendhilfeträger erfassen die tatsächlich erstatteten Elternbeiträge für 

Kindertagespflege (§ 25c Abs. 5 S. 1 KitaG, Ziffer B. 3 LoI). 

 

 

(3) Die örtlichen Jugendhilfeträger erfassen die von ihnen tatsächlich erstatteten 

Elternbeiträge für Kindertagesbetreuung in anderen Bundesländern (§ 25c Abs. 5 S. 2 

KitaG). 

 

 

(4) Die Kreise und kreisfreien Städte erfassen die jeweiligen Aufwände für die 

Kompensation der Sozialstaffel- und Geschwisterermäßigung, die von ihnen an die 

Einrichtungsträger geleistet werden (Ziffer B. 4 LoI. 

 

*  Die Standortgemeinden erstatten nur die Netto-Elternbeiträge an die Eltern/Einrichtungsträger, nicht 

die sozialen Ermäßigungen/Geschwisterermäßigungen, für die der Kreis zuständig ist.  

 

 

 

 



 

 

 

 
 

§ 2  Weiterleitung der Erfassungsdaten 

 

(1) Die Standortgemeinden leiten die nach § 1 (1) erfassten Daten an den zuständigen 

örtlichen Jugendhilfeträger und nachrichtlich an den kommunalen Landesverband, 

dessen Mitglied sie sind, weiter. 

 

(2) Die Kreise führen die Daten der Standortgemeinden und die eigenen Daten zusammen 

(Ziffer B. 5, Satz 2 LoI).  

 

(3) Die Kreise und die kreisfreien Städte leiten die aggregierten Daten an das 

Sozialministerium bis zum 31.08.2020 weiter (Ziffer B. 5 Satz 2 LoI); der jeweils 

zuständige Kommunale Landesverband erhält die Daten nachrichtlich.  

 

 

§ 3  Auszahlung 

 

(1) Das Sozialministerium nimmt die Auszahlung der von den Kreisen und kreisfreien 

Städten gemeldeten Beträge an die örtlichen Jugendhilfeträger vor (§ 25 Abs. 6 KitaG, 

Ziffer B. 5 Satz 1und 3 LoI). 

 

(2) Die Kreise leiten die vom Sozialministerium erstatteten Beträge entsprechend der 

Erfassung unter § 1 (1) an die Standortgemeinden weiter (§ 25c Abs. 4 KitaG), soweit 

diese nicht selbst örtliche Träger der öffentlichen Jugendhilfe sind. 

 

 

§ 4 Einheitliche Vordrucke 

 

(1) Die Vertragsparteien stellen ihren Mitgliedern einheitliche Vordrucke zur Daten-

erfassung (Anlagen 1 und 2) zur Verfügung. 

 

(2) Die Standortgemeinden fügen der Datenerfassung nach § 1 (1) eine Erklärung der 

Einrichtungsträger zur Kurzarbeit (Anlage 3) bei. 

 

 

Im Original unterzeichnet am 19. Mai 2020 
 

Städteverband Schleswig-Holstein   gez. Marc Ziertmann 

       Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
 

Schleswig-Holsteinischer Landkreistag  gez. Dr. Sönke E. Schulz 

       Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
 

Schleswig-Holsteinischer Gemeindetag  gez. Jörg Bülow 

       Geschäftsführendes Vorstandsmitglied 
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